
 

LVR-Dezernat Kinder, Jugend und Familie 
LVR-Landesjugendamt Rheinland 
LVR-Fachbereich Kinder und Familie   
   
   

LVR ∙ Dezernat 4 ∙ 50663 Köln   Datum und Zeichen bitte stets angeben 
 

40
-4

00
0-

04
.2

02
1 

Ihre Meinung ist uns wichtig!  
Die LVR-Geschäftsstelle für Anregungen und Beschwerden erreichen Sie hier:  

E-Mail: anregungen@lvr.de oder beschwerden@lvr.de, Telefon: 0221 809-2255 
 
LVR – Landschaftsverband Rheinland Bankverbindung: 
Dienstgebäude in Köln-Deutz, Landeshaus, Kennedy-Ufer 2 Helaba 
Pakete: Dr.-Simons-Str. 2, 50679 Köln IBAN: DE84 3005 0000 0000 0600 61, BIC: WELADEDDXXX 
LVR im Internet: www.lvr.de Postbank 
USt-IdNr.: DE 122 656 988, Steuer-Nr.: 214/5811/0027 IBAN: DE95 3701 0050 0000 5645 01, BIC: PBNKDEFF370 
 

 

 

 

 

 
 

Stadtverwaltung 
Kreisverwaltung 
-Jugendamt- 
 
im Bereich des  
Landschaftsverbandes Rheinland 
 
nachrichtlich: 
Kommunale Spitzenverbände 
Spitzenverbände der Freien Wohlfahrtspflege 

  27.05.2024 
42.30-FZ-24/25 
 
Frau Hennings 
Tel    0221 809-6276 
Fax   0221 8284-1342 
sonja.hennings@lvr.de 

 
 
 

Rundschreiben Nr. 42/12/2024 
 

Neue Familienzentren im Kindergartenjahr 2024/2025 
 
Erlass des Ministeriums für Kinder, Jugend, Familie, Gleichstellung, Flucht 
und Integration des Landes Nordrhein-Westfalen vom 23.05.2024,  
Az. 224 – 97.16.02.02 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
den o. g. Erlass des Ministeriums für Kinder, Jugend, Familie, Gleichstellung, Flucht 
und Integration des Landes Nordrhein-Westfalen vom 23.05.2024 zur Förderung der 
neuen Familienzentren übersende ich Ihnen mit der Bitte um Kenntnisnahme.  
 
Diesem Erlass sind die Liste mit den aus den Vorjahren übertragenen, bzw. nicht 
genutzten zugeteilten Kontingenten, die im Kindergartenjahr 2024/2025 zum Ausbau 
neuer Familienzentren genutzt werden können (Anlage 1) sowie die Empfehlungen 
zur kleinräumigen Auswahl (Anlage 2) beigefügt. Insgesamt stehen damit für das 
Kindergartenjahr 2024/2025 insgesamt 66 Kontingente für neue Familienzentren zur 
Verfügung.  
 
Ich bitte, die Anträge auf Förderung von neuen Familienzentren bis Montag, 
17.06.2024 über KiBiz.web, Modul FamZ, zu stellen. 
  



 

Seite 2 

 
Falls im Rahmen der örtlichen Jugendhilfeplanung die Entscheidung getroffen wird, 
neue Kontingente als zweite Zuschüsse für zertifizierte Verbund-Familienzentren zu 
nutzen, so gilt bei erstmaliger Beantragung auch für diese Sachverhalte die Frist 
17.06.2024.  
 
Das Modul FamZ zur Antragstellung steht ab sofort zur Verfügung. 
  
Zudem weise ich darauf hin, dass es am 28.08.2024 eine zentrale Informationsver-
anstaltung für neue Familienzentren geben wird. Auf der Internetseite www.familien-
zentrum.nrw.de werden Sie hierzu in Kürze Informationen finden und die Möglichkeit 
zur Anmeldung haben. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Die Direktorin des Landschaftsverbandes Rheinland 
In Vertretung 
 
 
 
Knut Dannat 
LVR-Dezernent Kinder, Jugend und Familie 
 

http://www.familienzentrum.nrw.de/
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